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S T A D T   R A T H E N O W 
-DER BÜRGERMEISTER- 
 
Beschlüsse des Hauptausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow vom 09.06.2016: 
 
 
öffentlicher Teil: 
 
054/16 Interessenbekundungsverfahren zur 
Durchführung des Stadtfestes 
Beschluss: Der Hauptausschuss beschließt, 
die Durchführung des Stadtfestes 2016-2018 
an die Firma Event & Catering Büro PHÖNIX 
zu vergeben. 
 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
055/16 Übertragung der Erschließungsflä-
chen am Schwarzen Graben in Kommu-
naleigentum 
 
058/16 Vergabe eines entgeltlichen Bege-
hungsscheines für das Jagdjahr 2016/17 
 
 
 
 
Beschlüsse der Sonderstadtverordneten-
versammlung der Stadt Rathenow vom 
13.06.2016: 
 
 
öffentlicher Teil: 
 
066/15 Festlegung auf die Berliner Straße 
74 / Grünauer Fenn 42 (TGZ) als künftigen 
Rathausstandort 
Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Rathenow beschließt, den künftigen 
Rathausstandort in den Immobilien Berliner 
Straße 74 bzw. Grünauer Weg 42 (TGZ) un-
terzubringen. Dafür sind alle erforderlichen 
Maßnahmen unverzüglich einzuleiten. 
 
 
 
 
Alle Einwohner haben die Möglichkeit, wäh-
rend der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung 
Rathenow, Berliner Straße 15, Zimmer 321 
Einsicht in die Unterlagen der im öffentlichen 
Teil des Hauptausschusses und der Stadtver-
ordnetenversammlung gefassten Beschlüsse 
zu nehmen. 



 

 

 

 

 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Seeburger Chaussee 2, Haus 4   |   14476 Potsdam, OT Groß Glienicke 
 

Landesamt für  
Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und 
Flurneuordnung   

Abteilung 2 

Landentwicklung und Flurneuord-

nung 

– Öffentliche Bekanntmachung – 

Ausführungsanordnung 

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitz Groß 

Glienicke, ordnet gemäß §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 2 LwAnpG
1
 in Verbindung mit § 61 FlurbG

2
 

für das 

Bodenordnungsverfahren „Jerchel“ 

(Verfahrensnummer 1-003-N) 

 

hiermit die Ausführung des Bodenordnungsplanes und seiner zwei Nachträge an. 

 

1. Regelungen 

(1) Mit dem 01.08.2016 tritt der im Bodenordnungsplan und seinen zwei Nachträgen vorge-

sehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 2 

LwAnpG in Verbindung mit § 61 Satz 2 FlurbG). 

(2) Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den alten 

Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht auf-

gehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. 

Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen 

auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 63 Abs. 2 

LwAnpG in Verbindung mit § 68 Abs. 1 FlurbG). 

(3) Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der Übergang des Besitzes 

und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist bereits vor der Bekanntgabe des Bodenord-

nungsplans durch die Vorläufige Besitzeinweisung vom 15.07.2009 in Verbindung mit 

den Überleitungsbestimmungen geregelt worden. 

Mit der Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wirkungen der Vorläufigen Besitz-

einweisung (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 66 Abs. 3 FlurbG). Die Überlei-

tungsbestimmungen bleiben jedoch in Kraft. 

(4) Soweit mit dem Bodenordnungsplan und seinen zwei Nachträgen die neuen Grundstücke 

geändert worden sind, wird hiermit angeordnet, dass Besitz, Verwaltung und Nutzung der 

geänderten neuen Grundstücke mit dem 01.08.2016 auf die Empfänger übergehen. Hierfür 

gelten die Überleitungsbestimmungen sinngemäß. 

                                                 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 

(BGBl. I S. 2586) 
2 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) 
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(5) Wird der ausgeführte Bodenordnungsplan unanfechtbar geändert, so wirkt diese Änderung 

in rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 dieser Ausführungsanordnung festgesetzten Zeit-

punkt (01.08.2016) zurück (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 64 Satz 2, letzter 

Halbsatz, FlurbG). 

(6) Die zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums nach § 34 FlurbG werden hiermit auf-

gehoben. Dies bedeutet, dass Änderungen in der Nutzungsart der Grundstücke nicht mehr 

der Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde bedürfen. Ferner dürfen von nun an 

Bauwerke und andere Anlagen ohne Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde er-

richtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. Obstbäume, Beerensträu-

cher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen ohne Zustimmung der obe-

ren Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

ggf. andere gesetzliche Bestimmungen zu beachten sind. 

(7) Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem alten und dem neuen Pacht-

besitz durch Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder in anderer Weise auszuglei-

chen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 70 Abs. 1 FlurbG). 

Wird der Pachtzins durch die Flurbereinigung so erheblich geändert, dass dem Pächter die 

Bewirtschaftung wesentlich erschwert wird, so ist das Pachtverhältnis zum Ende des bei 

Erlass der Ausführungsanordnung laufenden oder des darauf folgenden ersten Pachtjahres 

aufzulösen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 70 Abs. 2 FlurbG). Die Entschei-

dung hierüber ergeht nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist nur der Pächter. Die Anträge 

sind spätestens drei Monate nach Erlass der Ausführungsanordnung bei der oberen Flurbe-

reinigungsbehörde zu stellen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 71 FlurbG). 

Über den Ausgleich nach § 70 Abs. 1 FlurbG und die Auflösung des Pachtverhältnisses 

nach § 70 Abs. 2 FlurbG entscheidet die obere Flurbereinigungsbehörde. 

(8) Zur Einzahlung der im Bodenordnungsplan und seinen beiden Nachträgen festgesetzten 

Ausgleiche und Entschädigungen für Mehr- und Minderausweisungen ergehen an die be-

treffenden Teilnehmer nach Erlass der Ausführungsanordnung gesonderte Zahlungsauf-

forderungen. Die Beträge sind auf das in der Zahlungsaufforderung benannte Konto der 

Teilnehmergemeinschaft einzuzahlen und die hierfür genannten Fristen sind zu beachten. 

 

2. Sofortige Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird nach § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO
3
 an-

geordnet. 

 

3. Gründe 

Die Voraussetzungen für den Erlass der Ausführungsanordnung liegen vor, da der Bodenord-

nungsplan und seine beiden Nachträge nach Abhilfe bzw. Rücknahme von Widersprüchen unan-

fechtbar geworden sind. 

Der bisherige, lediglich auf Besitz beruhende und nur für eine Übergangszeit vorgesehene Zu-

stand kann nicht länger bestehen bleiben. Es muss nunmehr durch diese Ausführungsanordnung 

auch in rechtlicher Hinsicht der im Bodenordnungsplan und seinen beiden Nachträgen vorgesehe-

ne neue Rechtszustand herbeigeführt und den Teilnehmern das Eigentum an ihren neuen Grund-

stücken verschafft werden. Der gesamte Grundstücksverkehr wird wieder normalisiert und der 

vorläufige Charakter des bisher erfolgten Besitzübergangs beendet. Damit wird die Voraussetzung 

                                                 
3 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I, S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I, 

S. 2490) 
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dafür geschaffen, dass die Teilnehmer über ihre neuen Grundstücke vollumfänglich verfügen 

können. Dies ist insbesondere hinsichtlich der Bebauung, Belastung, Veräußerung oder Erbausei-

nandersetzung der Grundstücke von Bedeutung. 

Es liegt aber nicht nur im Interesse der einzelnen Beteiligten, sondern auch im überwiegenden 

öffentlichen Interesse, dass an die Stelle des bisherigen vorläufigen Zustandes der im Bodenord-

nungsplan und seinen zwei Nachträgen vorgesehene neue Rechtszustand durch die Ausführungs-

anordnung sobald wie möglich herbeigeführt wird. Denn ein längerer Aufschub würde zu einer 

nicht vertretbaren Rechtsunsicherheit und somit auch zu erheblichen Nachteilen für die Teilneh-

mer und die Allgemeinheit führen. 

Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist ebenfalls gegeben, da innerhalb des 

Bodenordnungsverfahrens eine Vielzahl auf das Engste miteinander verflochtener Abfindungen 

bestehen. Die oben dargelegten nachteiligen Folgen würden sich aus einer aufschiebenden Wir-

kung der gegen diese Ausführungsanordnung eingelegten Rechtsmittel ergeben, weil dadurch der 

Eintritt der rechtlichen Wirkungen des Bodenordnungsplanes und seiner zwei Nachträge erfah-

rungsgemäß über einen längeren Zeitraum verzögert werden würde. 

Da das öffentliche Interesse und das überwiegende Interesse der Beteiligten am baldigen Eintritt 

der rechtlichen Wirkung des Bodenordnungsplanes und seiner beiden Nachträge vor einer rechts-

kräftigen Entscheidung über eventuelle Rechtsbehelfe das private Interesse von Widerspruchsfüh-

rern an der aufschiebenden Wirkung ihrer Rechtsbehelfe oder Klagen überwiegt, hat sich das 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitz Groß Gli-

enicke, dazu entschlossen, die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung mit der Folge 

anzuordnen, dass die hiergegen eingelegten Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung entfalten. 

 

4. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. 

Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 

 

Der Widerspruch ist beim 

    Landesamt für Ländliche Entwicklung, 

    Landwirtschaft und Flurneuordnung 

    Seeburger Chaussee 2, Haus 4 

    14476 Potsdam, OT Groß Glienicke 
 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

 

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 

 

 

Groß Glienicke, den 09.06.2016 

 

Im Auftrag 

       Siegel 

gez. Großelindemann 

Referatsleiter Bodenordnung 
 


